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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 
 

Gemeinsame Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zu den Empfehlungen 

der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG 

 
 
Corporate Governance steht für eine verantwortungsvolle und auf langfristige Wertschöp-

fung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Die Unternehmensführung 

der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG entspricht den gesetzlichen Vorschriften und - bis 

auf wenige Ausnahmen - den zusätzlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex (nachfolgend „DCGK“).  

Vorstand und Aufsichtsrat der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig, haben am 19. 

September 2016 den Beschluss gefasst, folgende Entsprechenserklärung zum Deutschen 

Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG abzugeben: 

„Vorstand und Aufsichtsrat der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG erklären gemäß § 161 

AktG, dass die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG den vom Bundesministerium der Justiz 

im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 5. Mai 

2015 mit nachfolgenden Ausnahmen entsprochen hat und künftig entsprechen wird: 

Gemäß Ziffern 4.2.4 und 4.2.5 des DCGK soll die Gesamtvergütung eines jeden Vor-

standsmitgliedes, aufgeteilt nach fixen und variablen Vergütungsanteilen, unter Namens-

nennung offengelegt werden. Die Gesellschaft sieht die aus einer solchen Veröffentlichung 

folgenden Vorteile für die Allgemeinheit und Anleger als nicht so gewichtig an, als dass die 

damit verbundenen Nachteile - auch für das Persönlichkeitsrecht des einzelnen Organmit-

glieds - außer Acht gelassen werden müssten. Die Hauptversammlung der VERBIO Verei-

nigte BioEnergie AG hat am 29. Januar 2016 beschlossen, dass eine Offenlegung der indi-

viduellen Bezüge und sonstigen zugesagten und empfangenen Leistungen jedes einzelnen 

Vorstandsmitgliedes für die Dauer von fünf Jahren, folglich für die Jahresabschlüsse der 

Geschäftsjahre 2015/2016 bis 2019/2020 einschließlich, weder im Jahresabschluss noch 

im Konzernabschluss erfolgt. Aus diesem Grunde wird im Vergütungsbericht von den An-

gaben zur Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder abgesehen. 

Mit Ziffer 5.3 des DCGK wird empfohlen, im Aufsichtsrat Ausschüsse zu bilden. Der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft hat keine Ausschüsse gebildet und wird auch künftig keine Aus-

schüsse bilden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus nur drei Personen zusam-

men, die die erforderlichen Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen haben, um eine effekti-

ve Aufsichtsratsarbeit auch ohne Bildung von Ausschüssen zu gewährleisten. Da es keine 

Ausschüsse gibt, wird auch keine gesonderte Vergütung für Mitglieder in den Aufsichts-

ratsausschüssen, wie in Ziffer 5.4.6 Abs. 1 Satz 2 DCGK empfohlen, ausgewiesen. 

Die Ziffer 5.1.2 des DCGK sieht vor, dass der Aufsichtsrat bei der Zusammensetzung des 

Vorstands auch auf Vielfalt (Diversity) achten soll. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat ge-

mäß Ziffer 5.4.1 des DCGK für seine Zusammensetzung konkrete Ziele zu benennen, die 
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unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des 

Unternehmens, potentielle Interessenskonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichts-

ratsmitglieder, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzu-

legende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversi-

ty) berücksichtigen. Nach Auffassung der Gesellschaft sind diese Kriterien nicht geeignet, 

für die Bestellung von Vorständen bzw. die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern den Aus-

schlag zu geben. Bei der Besetzung der Positionen von Vorstandsmitgliedern legt der Auf-

sichtsrat primär Wert auf die besondere Kompetenz und Qualifikation; die Erhöhung der 

Diversität im Vorstand spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. Die Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats der Gesellschaft hat sich am Unternehmensinteresse auszurichten und muss 

die effektive Überwachung und Beratung des Vorstands gewährleisten. Die Kandidaten für 

Wahlvorschläge an die Hauptversammlung wählt der Aufsichtsrat daher nach fachlicher 

Kompetenz und Erfahrung aus; die Erhöhung der Diversität spielt auch hier nur eine unter-

geordnete Rolle. 

Ferner sieht Ziffer 5.1.2 des DCGK vor, dass der Aufsichtsrat für den Anteil von Frauen im 

Vorstand entsprechende Zielgrößen festlegt. Bei der Besetzung des Vorstands ist keine 

angemessene Berücksichtigung bzw. Beteiligung von Frauen vorgesehen. Insbesondere 

wird die Einführung einer Frauenquote aus Gründen der Chancengleichheit nicht befürwor-

tet. Die Besetzung dieser Funktionen soll unabhängig vom Geschlecht erfolgen, so dass 

weder das Geschlecht der Frau noch das Geschlecht des Mannes bevorzugt oder benach-

teiligt werden soll.  

Gemäß Ziffer 5.4.6 Absatz 1 Satz 3 des DCGK soll der Vorsitz und der stellvertretende 

Vorsitz im Aufsichtsrat sowie der Vorsitz und die Mitgliedschaft in den Ausschüssen bei der 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Berücksichtigung finden. Im Gegensatz zum funkti-

onsbedingt deutlich höheren Arbeitsaufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden weicht der Ar-

beitsaufwand des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden nicht maßgeblich vom Ar-

beitsaufwand der übrigen Aufsichtsratsmitglieder ab. Daher findet der stellvertretende Auf-

sichtsratsvorsitz im Rahmen der Aufsichtsratsvergütung auch keine gesonderte Berück-

sichtigung. Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2011 einer Satzungsänderung zur An-

passung der Aufsichtsratsvergütung zugestimmt.“ 
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Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand 
 
 
 
 
Alexander von Witzleben  Claus Sauter 
Aufsichtsratsvorsitzender Vorstandsvorsitzender 


